
Az.9243 1. Ausfertigung

Satzung fürdle Erhebung der Hundesteuer (Hundesteuersatzung - HStS)

AufGrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässtdie Gemeinde Ame-
rang folgende Satzung:

§1
Steuertatbestand

'Das Halten eines übervier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet unterliegt einer gemeindli-
chen jahresaufwandsteuer nach Maßgabedieser Satzung. ZMaßgebendist das Kalenderjahr.

Steuerfreiheit

Steuerfrei ist das Halten von

1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von

a) Hunden inTierhandlungen,

b) Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehaltenen Herden notwendig
sind und zu diesem Zwecke gehalten werden,

2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Malteser Hilfs-
dienstes, der Johanniter-Unfall-Hilfe oder des Technischen Hilfswerks, die ausschließlich
der Durchführungder diesen Organisationen obliegenden Aufgaben dienen,

3. Hunden ausschließlichzur ErfüllungöffentlicherAufgaben,

4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Gefolges verbündeterStationie-
rungsstreitkräftesowie deren Angehörigengehalten werden,

5. Hunden, die von Angehörigenausländischerdiplomatischer oder berufskonsularischer Ver-
tretungen in der Bundesrepublik Deutschland gehalten werden,

6. Hunden, die aus Gründendes Tierschutzes vorübergehendin Tierasylen oder ähnlichen
Einrichtungen untergebrachtsind,

7. Hunden, die die fürRettungshunde vorgesehenen Prüfungenbestanden haben und als Ret-
tungshunde fürden Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Ver-
fügungstehen,

8. Hunden, die fürBlinde, Taube, Schwerhörigeoder völligHildose unentbehrlich sind.
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Steuerschuldner, Haftung

(1) lSteuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen
Interesse oder im Interesse seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigenaufgenommen hat.
3Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder
auf Probe oder zum Anlernen hält.4A]le in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenomme-
nen Hunde gelten a]s von ihren Haltern gemeinsam gehalten.

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, sind sie Gesamtschuldner.

(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümerdes Hundes fürdie Steuer.

§4
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung

(1) Die Steuerpflicht entfällt,wenn ihre Voraussetzungen in weniger als drei aufeinander folgen-
den Monaten im Kalenderjahrerfülltwerden.

(2) 'Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußertenHundes, fürden die Steuerpflicht im
Kalenderjahr bereits entstanden und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter ein
anderer Hund, entfälltfürdieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht fürden anderen
Hund. 2Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten
Hundes ein Kampfhund, entsteht fürdieses Kalenderjahr hinsichtlich dieses Kampfhundes
eine weitere Steuerpflicht mit einem Steuersatz in Höheder Differenz aus dem erhöhten
Steuersatz fürKampfhunde und dem Steuersatz, der fürden verstorbenen oder veräußerten
Hund gegolten hat.

[3] 'Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters fürdas Halten eines Hundes fürdas Kalenderjahr
oder füreinen Teil des Kalenderjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepub-
lik Deutschland entstanden und nicht späterwieder entfallen, ist die erhobene Steuer auf die
Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter fürdas Kalenderjahr nach dieser Satzung zu zah-
len hat. 2Mehrbeträgewerden nicht erstattet.

§5
Steuermaßstabund Steuersatz

[1] 'Die Steuer beträgtfürden ersten Hund 50 Euro, fürjeden weiteren Hund 100 Euro, fürjeden
Kampfhund 500 Euro. 2Hunde, fürdie eine Steuerbefreiung nach §2 gewährtwird, sind bei
der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen.3 Hunde, fürdie die Steuer nach §6
ermäßigtwird, gelten als erste Hunde.

(2) 'Kampfhundesind Hunde, bei denenaufGrundrassenspezifischer Merkmale, Zucht und
Ausbildung von einer gesteigerten Aggressivitätund GefährlichkeitgegenüberMenschen o-
der Tieren auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in §1 der Ver-
ordnung überHunde mit gesteigerter Aggressivitätund Gefährlichkeitgenannten Rassen und
Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden.
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§6
Steuerermäßigung

(1) 'Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigtfür

1. Hunde, die in Einödengehalten werden. Als Einödegilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude
mehr als 500 m Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind.

2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagdscheines aus-
schließlichoder überwiegendzur Ausübungder Jagd oder des )agd- oder Forstschutzes ge-
halten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei ist. Die Steuerermäßigungtritt nur
ein, wenn die Hunde die Brauchbarkeitsprüfungoder eine ihr gleichgestellte Prüfungnach
§21 der Verordnung zur Ausführungdes Bayerischen fagdgesetzes mit Erfolg abgelegt ha-
ben.

2Die Steuerermäßigungnach Satz 1 kann nur fürjeweils einen Hund des Steuerpflichtigen bean-
sprucht werden. 3 Sind sowohl die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr.
2 erfüllt,wird die Steuer nur einmal ermäßigt.

(2) 'Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgabenordnung als steuerbegünstigt
anerkannten und mit öffentlichenMitteln geförderteninländischenTierheim oder Tierasyl
vom Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermäßigtsich die Steuer fürjeden
Monat der Hundehaltung um ein Zwölfteldes Steuersatzes. 2Die Steuerermäßigungwird
längstens fürdie ersten zwölfMonate der Hundehaltung nach Aufnahme in den Haushalt ge-
währt.

§7
Allgemeine Bestimmungen Kir Steuerbefreiung und Steuerermäßlgung

(1) 'Steuerermäßigungenwerden aufAntrag gewährt. 2Der Antrag ist bis zum Ende des Kalen-
derjahres zu stellen, fürdas die Steuerermäßigungbegehrt wird. 3In dem Antrag sind die Vo-
raussetzungen fürdie Steuerermäßigungdarzulegen und aufVerlangen der Gemeinde glaub-
haft zu machen. 4Maßgebendfürdie Steuerermäßigungsind die Verhältnisse zu Beginn des
Kalenderjahres. 5Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeit-

punkt entscheidend.

(2] FürKampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach §2 Nr. 7 und 8 2 und keine Steuerermäßi-

gung gewährt.

§8
Entstehen der Steuerpfllcht

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres oder - wenn der Steuertat-
bestand erst im Verlaufeines Kalenderjahres verwirklicht wird ~ mit Beginn des Tages, an dem
der Steuertatbestand verwirklicht wird.

Fälligkeitder Steuer

Die Steuerschuld ist mitderaufdas Kalenderjahrentfallenden Steuer fälligam 01. julieinesje-
den Kalenderjahres, frühestensjedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids.
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§10
Anzeigepflichten und sonstige Pllichten

(1) Wer einen übervier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Anschaf-
fung unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung
zu einem Zweck im Sinne des §2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nach-
weise der Gemeinde melden.

(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Vollen-
dung des vierten Lebensmonats des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse so-
wie unterAngabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des §2 erfolgt, und gege-
benenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeinde melden.

(3) 'Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Gemeinde eine Hundesteu-
ermarke aus, die der Hund außerhalbder Wohnung des Hundehalters oder seines umfriede-
ten Grundbesitzes stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist verpflichtet, einem Beauftragten
der Gemeinde die Steuermarke aufVerlangen vorzuzeigen; werden andere Personen als der
Hundehalter mit dem Hund angetroffen, sind auch diese Personen hierzu verpflichtet.

[4) 'Der steuerpflichtige Hundehalter (§3) sol] den Hund innerhalb eines Monats bei der Ge-
meinde abmelden, wenn er ihn veräußertoder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund ab-
handengekommen oder tot ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist. 2Mit
der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die Gemeinde zu-
rückzugeben.

(5) Fallen die Voraussetzungen füreine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigungweg, ist das der
Gemeinde innerhalb eines Monats nacll Wegfall anzuzeigen.

§11
Inkrafttreten

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

(2) Mit Ablaufdes 31. Dezember 2020 tritt die Hundesteuersatzung vom 27.01.2010 außer
Kraft.

Gemeinde Amerang
Amerang, 21.12.2020

Konrad kinher
1. Bürgermeister
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Bekanntmachungsvermerk

Die amtliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 22.12.2020 durch Niederiegung im
Gemeindeamt der Gemeinde Amerang. Hieraufwurde durch Anschlag an die Amtstafel hin-
gewiesen.
Der Anschlag wurde am 23.12.2020 angeheftet und am 07.01.2021 wieder abgenommen.

Gemeinde Amerang
Amerang, 11.01.2021
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